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Hallo,

Wie müsste denn eine für die SuS ein transparenter Kriterienkatalog für die Noten aussehen?
Qualität und Quantität der mündlichen Leistung usw. wird er ja bestimmt erwähnt haben.

Noten müssen doch nicht besprochen werden, da sitzt man ja stundenlang dabei. Kurze
Mitteilung reicht doch aus, maximal ein, zwei Sätze, die die meisten Schüler nicht interessieren.
Auf Nachfrage sollte dann aber schon mehr kommen, wenn nicht kann man doch auch gegen
die Noten Widerspruch einlegen. Ist das schon mal passiert?

Gibt es bei euch die Verpflichtung einen Notenspiegel anzugeben? Wenn nicht, dann ist das
Nichtangeben zwar nicht immer gut, aber ok.
So lange für Klausuren zu brauchen und eventuell weiter zu schreiben ohne die ersten
zurückbekommen zu haben oder gar Noten mitgeteilt zu bekommen ohne die Klausuren zu
haben, kann aber doch nicht sein. Spätestens dann muss es doch Widersprüche gegen die
Noten geben.

Wogegen und bei wem haben die Eltern (wirklich mehrere?) denn eigentlich
Dienstaufsichtbeschwerde eingelegt?

Als Tutorin kannst du kaum was machen. Der Kollege hat schliesslich eine pädagogische
Freiheit.

Auf jeden Fall aber noch mal das Gespräch mit dem Kollegen und der Schulleitung, eventuell
unter Beteiligung eines Moderators und der Schülerins suchen.
Ansonsten kannst du die Schülerinnen und Schüler über ihre Rechte aufklären und ihnen
erklären wie ein Widerspruch formuliert werden sollte und welche Unterlagen im weiteren
Verlauf des Verfahrens eine Rolle spielen könnten.

Grüße
Peter
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